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1 Prävention 

1.1 Leitbild 

• Wir sind eine Einrichtung der Gemeinde Ingersheim, in der Kinder, vor und nach der Schule, 
sowie in vielen Schulferien individuell betreut werden. 

• Wir begegnen den Kindern wertschätzend, akzeptieren sie in ihrer Persönlichkeit und 
orientieren uns an ihren Stärken. 
Ein achtsamer Umgang mit Natur, Mensch und Umwelt leitet unser Handeln. 

• Wir sehen uns als Schutzbeauftragte der Kinder, setzen unseren Schutzauftrag um und bieten 
den Kindern in unseren Einrichtungen einen sicheren und gewaltfreien Ort. 

• Wir möchten alle Kinder auf ein Leben in der Gesellschaft vorbereiten. 

• Wir sehen uns in der Erziehungspartnerschaft mit den Familien, um für jedes Kind eigene Wege 
aufzuzeigen. 

• Wir bieten eine hochwertige Betreuung für Kinder und schaffen für sie ein kindgerechtes 
Umfeld.  

• Wir kooperieren mit dem regionalen Netzwerk. 

• Wir verstehen uns als lernende Organisation und entwickeln die Qualität unserer 
pädagogischen Arbeit stetig weiter. 

• Wir schöpfen unsere Kraft aus der Zusammenarbeit im Team und aus der Unterstützung des 
Trägers. 

1.2 Kinderrechte 

Unser Schutzkonzept basiert auf dem Wissen um die Rechte der Kinder. Die Erfüllung dieser Rechte 
betrachten wir als zentrale Grundlage unserer Arbeit.  

1.2.1 UN-Kinderrechtskonvention 

Seit dem 15. Juli 2010 gilt die UN-Kinderrechtskonvention für alle in Deutschland lebenden Kinder. Sie 
umfasst Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern. Die wichtigsten sind in den Artikeln 2, 3, 
6 und 12 festgelegt: In Artikel 2 ist das Verbot jeglicher Arten von Diskriminierung verankert, Artikel 3 
umschließt den Vorrang des Kindeswohls bei allen Maßnahmen öffentlicher oder privater 
Einrichtungen, Artikel 6 sichert das Grundrecht auf Leben, Überleben sowie Entwicklung und Artikel 12 
spricht jedem Kind das Recht zu, in allen Angelegenheiten, die es selbst betreffen, gehört zu werden.1 

Das Recht auf gewaltfreie Erziehung wird in Artikel 19 der Kinderrechtskonvention konkret dargestellt.  

  

 

1 Vgl. Maywald, Jörg: Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Freiburg im Breisgau, Herder Verlag, 2022, S. 31 
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So heißt es in Absatz 1: „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, 
Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger 
Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, 
vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen, 
solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen 
Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut.“2 

1.2.2 Bürgerliches Gesetzbuch 

Zu einer Erziehung ohne Gewalt besagt § 1631 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs: „Das Kind hat 
ein Recht auf Pflege und Erziehung unter Ausschluss von Gewalt, körperlichen Bestrafungen, seelischen 
Verletzungen und anderen entwürdigenden Maßnahmen.“3 

Dieses Recht gilt nicht nur im familiären Umfeld. Sorgeberechtigten, aber auch anderen 
Aufsichtspersonen ist somit gesetzlich untersagt, bei einem Kind in irgendeiner Form Gewalt 
anzuwenden.  

1.2.3 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (Sozialgesetzbuch VIII) sind mehrere Gesetze zum Schutz der Kinder 
verankert. Pädagogischen Fachkräften ist in der Regel der § 8a SGB VIII als „Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung“ bekannt. Zusammengefasst regelt der § 8a in Absatz 4, dass Fachkräfte bei 
gewichtigen Anhaltspunkten einer Kindeswohlgefährdung eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 
dazu eine insoweit erfahrene Fachkraft (IeF) hinzugezogen wird, Erziehungsberechtigte als auch Kind in 
die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden (wenn der Schutz des Kindes dadurch nicht in Frage 
gestellt wird), Fachkräfte bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfe hinwirken 
und das Jugendamt informiert wird, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.4 

Auch in § 45 des SGB VIII sind rechtliche Grundlagen zum Schutz vor Gewalt festgeschrieben. Für die 
Erteilung der Betriebserlaubnis muss das Wohl der Kinder in der Kita sichergestellt sein. In Absatz 2 heißt 
es: „Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung 
gewährleistet ist.“5 

Dazu müssen entsprechende räumliche, fachliche, wirtschaftliche und personelle Voraussetzungen für 
den Betrieb erfüllt sein. Außerdem müssen die gesellschaftliche und sprachliche Integration und ein 
gesundheitsförderliches Lebensumfeld in der Einrichtung unterstützt werden und die gesundheitliche 
Vorsorge und medizinische Betreuung der Kinder darf nicht erschwert werden. Zur Sicherung der 
Rechte von Kindern und des Kindeswohls in der Einrichtung müssen ein Konzept zum Schutz vor Gewalt, 
Verfahren der Selbstvertretung und Beteiligung, sowie Beschwerdemöglichkeiten gewährleistet sein. 

§ 47 des SGB VIII regelt die Meldepflicht der Träger, indem er besagt, dass „Ereignisse oder 
Entwicklungen, die geeignet sind das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen“ 
unverzüglich der zuständigen Behörde (dem Landesjugendamt) angezeigt werden müssen.6 

 

2 Generalversammlung der Vereinten Nationen: UN-Kinderrechtskonvention. 1989, Art. 19 Abs. 1 
3 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 2022, § 1631 Abs. 2 
4 Vgl. Sozialgesetzbuch (SGB): Achtes Buch. 2022, § 8a Abs. 4 
5 Sozialgesetzbuch (SGB): Achtes Buch. 2022, § 45 Abs. 2 
6 Sozialgesetzbuch (SGB): Achtes Buch. 2022, § 47 
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1.2.4 Strafgesetzbuch 

Im Strafgesetzbuch sind die Misshandlung von Schutzbefohlenen, die Verletzung der Fürsorge- oder 
Erziehungspflicht, sexueller Missbrauch, sowie die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger in 
den §§ 171, 174, 176a, 176b, 180 und 225 StGB erfasst und werden als Straftatbestände strafrechtlich 
verfolgt.7 

1.3 Partizipation und Beschwerdemanagement für Kinder 

Unter Partizipation wird Beteiligung, Teilhabe und Mitbestimmung verstanden. Kinder der 
Schulkindbetreuung sollen somit an Entscheidungsprozessen, die sie betreffen, aktiv beteiligt werden.  

Partizipation wird in der Ingersheimer Schulkindbetreuung in Form von Einzelentscheidungen oder auch 
in Versammlungen, wie dem Kinderparlament oder der Kinderkonferenz, umgesetzt. 
Partizipationsmöglichkeiten können im Alltag auf vielfältige Weise geschaffen werden, indem Kinder 
beispielsweise die Raumgestaltung, Regeln, Planung Ferienprogramm, Essensauswahl, etc. 
mitbestimmen. 

Mitbestimmung bedeutet aber auch, Unzufriedenheiten und Beschwerden äußern zu dürfen und sich 
dieses Rechts bewusst zu sein. Dadurch wird Partizipation zu einem wesentlichen Bestandteil der 
Prävention.  

Das Recht, sich beschweren zu dürfen, ermöglicht Kindern nicht nur individuelle Bedürfnisse 
vorzubringen und Kompetenzen in Bezug auf Eigen- und Mitverantwortung zu stärken, sondern trägt 
erheblich dazu bei, sie vor Machtmissbrauch, Grenzverletzungen und Übergriffen zu schützen, da sie u. 
a. auf gewaltvolles Verhalten von Mitarbeitenden, Kindern oder anderen Personen hinweisen können.8  

  

 

7 Vgl. Strafgesetzbuch (StGB). 2022, §§ 171, 174, 176a, 176b, 180, 225 
8 Maywald, 2022, S. 111 
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Unser Beschwerdemanagement für Kinder legt dazu fest:  

1. Worüber sich Kinder in unserer Einrichtung beschweren dürfen 
Das Recht sich zu beschweren ist in keiner Weise eingeschränkt, d.h. die Kinder dürfen sich über alles 
beschweren was ihnen Unwohlsein bereitet. Dazu gehören u.a.: 

• Ungerechtigkeiten, unerfüllte Erwartungen und Unstimmigkeiten 

• Konfliktsituationen 

• Meinungsverschiedenheiten 

• Regeln/Nichteinhaltung von Regeln 

• andere Kinder, bzw. deren Verhalten 

• Belange, die ihren Alltag betreffen (bspw. Angebote, Mahlzeiten, Übergänge, etc.) 

• ausdrücklich auch Verhaltensweisen von Fachkräften und Mitarbeitenden9 

2. Wie Kinder ihre Beschwerden äußern können 
Die Kinder können ihre Beschwerden auf unterschiedlichste Weise zum Ausdruck bringen. Dafür ist es 
notwendig altersspezifische Möglichkeiten der Kinder zu berücksichtigen und diese vielfältigen 
Ausdrucksformen feinfühlig wahrzunehmen (und gegebenenfalls als Beschwerde zu interpretieren).  

Ausdrucksformen sind: 

• verbale Äußerungen 

• Mimik, Gestik und Laute 

• Handlungen (Weglaufen, Schlagen, Beißen, etc.) 

• unterschiedliche Verhaltensweisen (ignorieren, verstummen, Rückzug, etc.) 
 

3. Wie Kinder angeregt werden, sich zu beschweren 
Unsere Kinder sind in der Lage Beschwerden von sich aus aktiv vorzubringen. Sie können meistens ihr 
Unwohlsein benennen, adressieren und Abhilfe einfordern. Wir Betreuungskräfte unterstützen diesen 
Bildungsprozess, indem wir 

• einen sicheren Rahmen schaffen, in dem Beschwerden angstfrei geäußert werden können, 
sowie respektvoll und wertschätzend angenommen werden 

• die Kinder ermutigen eigene Bedürfnisse auszudrücken 

• den Kindern Beteiligung und Mitwirkung in ihren Belangen ermöglichen 

• Feedback zu unserem Handeln von den Kindern einfordern 

4. Welche Beschwerdestellen den Kindern zur Verfügung stehen 
Die Kinder haben verschiedene Möglichkeiten und Anlaufstellen ihre Beschwerden vorzubringen: 

• bei den Mitarbeitenden 

• bei der Leitung 

• extern, d.h. bei ihren Eltern oder Sorgeberechtigten 

• in Kindergremien (z.B. Kinderversammlungen, Kinderkonferenzen, etc.) 

5. Wie Beschwerden von Kindern in unseren Einrichtungen aufgenommen werden 
Es ist wichtig, dass Beschwerden von Kindern immer ernstgenommen und möglichst zeitnah bearbeitet 
werden. Ist die unmittelbare Bearbeitung nicht möglich, stellen wir sicher, dass die Beschwerden nicht 
in Vergessenheit geraten und zeitnah bearbeitet werden. Dazu gehört bspw. die schriftliche 
Dokumentation. 

 

9 Vgl. Hansen, Rüdiger et al.: Standards für Beschwerdeverfahren nach § 45 SGB VIII in Kitas. In Kita aktuell spezial Nr.  

4/2016 
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6. Wie von Kindern vorgetragene Beschwerden bearbeitet werden    
Beschwerden dürfen nicht folgenlos bleiben. Ihre Bearbeitung muss transparent und frei von Willkür 
erfolgen. Kinder müssen nachvollziehen können was sich aufgrund ihrer Beschwerde konkret ändert. 
Ebenso muss es für sie nachvollziehbar sein, aus welchen Gründen einer Beschwerde nicht stattgegeben 
werden kann.  
Je nach Inhalt bearbeiten wir dazu die Beschwerden 

• direkt im Dialog auf Augenhöhe mit den Kindern 

• im Gespräch mit einer Kindergruppe oder einem Kindergremium 

• in Teamsitzungen 

• im  Austausch mit den KollegInnen  

1.4 Inklusion 

Jedes Kind ist einzigartig. 

Mit dieser Grundhaltung begegnen wir in unseren Einrichtungen Kindern unterschiedlicher Herkunft, 
Lebenssituation, Kultur und Sprache, sowie unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen 
vorurteilsfrei. Diese Vielfalt sehen wir als Bereicherung für alle Kinder und legen großen Wert darauf, 
Ausgrenzung und Diskriminierung vorzubeugen. 
Im Alltagsgeschehen fordern wir die Kinder dazu auf, sich gegenseitig zu unterstützen, thematisieren in 
Angeboten Anderssein und Gemeinsamkeiten und achten auf einen respektvollen Umgang miteinander. 
Wir ermöglichen allen Kindern Teilhabe und Zugehörigkeit in unserer Gemeinschaft. Nicht, indem wir 
versuchen sie alle gleichzumachen, sondern indem wir ihre individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse 
berücksichtigen. 
 
Im Rahmen unserer Möglichkeiten gestalten und passen wir unsere Gebäude, Räume und das Gelände 
barrierefrei und behindertengerecht.  

1.5 Beschwerdeverfahren für Eltern 

Beschwerden können aus der Differenz von erwarteten und erbrachten Leistungen entstehen. Im Sinne 
der familienergänzenden Partnerschaft haben Eltern das Recht bei unterschiedlichen Angelegenheiten 
der Schulkindbetreuung mitzuwirken und gehört zu werden. Dabei haben sie auch die Möglichkeit 
Beschwerden in Form von Kritik, Anregungen, Verbesserungsvorschlägen, als auch Anfragen an uns 
heranzutragen.  

1. Möglichkeiten, um Beschwerden zum Ausdruck zu bringen: 

• direkt mündlich 

• telefonisch 

• schriftlich per Anschreiben 

• per Email 
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2. Wie Eltern über ihre Beschwerdemöglichkeiten informiert werden: 
Für eine transparente und offene Kommunikation müssen Eltern über ihre Beschwerdemöglichkeiten 
und die standardisierten Abläufe im Beschwerdeverfahren informiert sein.  
Dies geschieht 

• im direkten Dialog mit den Mitarbeitenden oder der Leitung 

• in Elterngesprächen 

• über die Elternvertreter 

3. Welche Ansprechpartner den Eltern für Beschwerden zur Verfügung stehen: 
Die Eltern können sich mit ihrem Anliegen persönlich, schriftlich oder mündlich an diese Stellen wenden: 

• eine Betreuungskraft 

• an die Leitung 

• an die Gesamtleitung 

• an den Elternbeirat 

• an den Träger 

4. Wie Beschwerden von Eltern aufgenommen und bearbeitet werden: 
In unseren Einrichtungen nehmen wir Beschwerden ernst und versuchen im Dialog Lösungen zu finden, 
die von allen Beteiligten mitgetragen werden können. Ein wertschätzender und respektvoller Umgang 
auf Augenhöhe ist unsere Grundlage. 

Grenzen für Beschwerden setzen wir, wenn sie sich gegen Maßnahmen richten, die in der jeweiligen 
Konzeption der Einrichtung verankert sind und/oder Veränderungen aufgrund der gegebenen 
personellen, ökonomischen oder strukturellen Ressourcen nicht möglich sind. Außerdem weisen wir 
Beschwerden zurück, die verletzend oder beleidigend vorgebracht werden. 

Unser Ablaufschema der Beschwerdebearbeitung stellt sicher, dass Beschwerden ernstgenommen und 
angemessen bearbeitet werden (siehe Anhang 1, Seite 21). Das Beschwerdeprotokoll (siehe Anhang 2, 
Seite 22 f.) dient dazu, Beschwerden systematisch zu erfassen, zu dokumentieren und nachzuverfolgen. 
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1.6 Kooperation 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren zum Schutz der Kinder ist in unseren Ingersheimer 
Kindertageseinrichtungen sichergestellt. Unsere Kooperationspartner sind: 

 

  

Kontaktpersonen für Meldungen nach § 47 und § 8a 

 

Name 

 

Adresse 

 

Ansprechpartner/Telefon/ 

E-Mail 

 

Themen 

KVJS 
Kommunalverband für 
Jugend und Soziales 

Lindenspürstraße 39 
70176 Stuttgart 
 

0711 6375-0 
info@kvjs.de 
Benjamin Bungert 
0711 6375-273 
benjamin.bungert@kvjs.de 

Meldepflicht nach § 47 SGB VIII 

Zugelassene „insoweit 
erfahrene Fachkräfte“ 
(IEF) 

siehe Anhang 3, Seite 
24 ff. 

  

Allgemeiner Sozialer 
Dienst 

Landratsamt Lb 
Postfach 760 
71607 Ludwigsburg 
Hindenburgstraße 30 
71638 Ludwigsburg 

Zuständig für Ingersheim 
07141 144-2047  
Verwaltungssekretariat 
07141 144-2466 
Tagesbereitschaft 
07141 144-386 
07141 144-387 
 

Meldung bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung §8a 
 

Koordination 
Kinderschutz und Frühe 
Hilfen 

Landratsamt Lb 
Postfach 760 
71607 Ludwigsburg 
Hindenburgstraße 30 
71638 Ludwigsburg 

Tamara Drittenpreis 
07141 144-42165 
Philip Tiefenbach 
07141 144-45325 
 

Ansprechpartner für strukturelle 
und organisatorischen Fragen und 
Aufgaben im Bereich des 
Kinderschutzes (bspw. 
Handlungsabläufe bei Verdacht, 
Vereinbarungen nach § 8a SGB VIII 
und § 72a SGB VIII). 

mailto:Benjamin.bungert@kvjs.de
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2 Personal 

2.1 Personalgewinnung 

Nach Erstellung des Anforderungsprofils durch die Sachgebietsleitung für Bildung und Betreuung, wird 
die Stelle einer/s Mitarbeitenden auf der Homepage und im Amtsblatt der Gemeinde Ingersheim sowie 
auf jobsinludwigsburg.de veröffentlicht. 

Bereits bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen achten wir auf Merkmale, die in Bezug auf den 
Kinderschutz an der Eignung der BewerberInnen Zweifel aufkommen lassen könnten und thematisieren 
diese dann beim Bewerbungsgespräch.  

Unser Fokus liegt auch auf der persönlichen Eignung der BewerberInnen. 

Beratende und unterstützende Stellen 

 

Name 

 

Adresse 

 

Ansprechpartner/Telefon/ 

E-Mail 

 

Themen 

Silberdistel e.V. 
Fachberatungsstelle 
gegen sexuelle Gewalt 
an Kindern und 
Jugendlichen  

Wilhelmstraße 8 
71638 Ludwigsburg 
 

07141 6887190 
info@silberdistel-
ludwigsburg.de 

Fachberatungsstelle gegen sexuelle 
Gewalt 

Kinderschutzbund 
Orts- und Kreisverband 
Ludwigsburg e.V. 
  

Asperger Straße 43 
71634 Ludwigsburg 

07141 902766 
mail@kinderschutzbund-lb.de 
Begleiteter Umgang Direkt 
07141 97869 

Unterstützungsangebote für Kinder, 
Jugendliche und Familien 

Hilfe-Portal sexueller 
Missbrauch 

 www.hilfeportal.missbrauch.de  
 

Unabhängige Beauftragte für 
Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) der 
Bundesregierung 

Caritas 
Fachleitung Soziale 
Hilfen 

Eberhardstraße 29 
71634 Ludwigsburg 

Monika Miller 
07141 25207-30 
07141 25207-69 
0151 3850501 
miller@caritas-ludwigsburg-
waiblingen-enz.de  

Beratungsangebote 

Caritas Familienzentrum 
Bietigheim 

Ziegelstraße 11 
74321 Bietigheim-
Bissingen 

Petra Tolksdorf 
07141 97505-0 
tolksdorf@daritas-ludwigsburg-
waiblingen-enz.de  

Beratungsangebote 

Evangelische 
Familienbildung 
Ludwigsburg 

Marktplatz 8 
71634 Ludwigsburg 

07141 9542815 
service@familienbildungludwigs
burg.de  

Beratungsangebote 

Kommunalverband 
Jungend und Soziales 
(KVJS) 

 Laura Mühlschlegel 
0711 6375-527 

laura.muehlschlegel@kvjs.de  

Landesprogramm STÄRKE 

Sonderpädagogisches 
Bildungs- und 
Beratungszentrum 
(SBBZ) 

Siehe Anhang 4, Seite 
27 

 Beratungsangebote 

http://www.hilfeportal.missbrauch.de/
mailto:miller@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
mailto:miller@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
mailto:tolksdorf@daritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
mailto:tolksdorf@daritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de
mailto:service@familienbildungludwigsburg.de
mailto:service@familienbildungludwigsburg.de
mailto:laura.muehlschlegel@kvjs.de
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An diesem Gespräch nehmen die Gesamtleitung der Ingersheimer Kindertageseinrichtungen, die 
Einrichtungsleitung, ein/e Mitarbeitende/r des Personalamts und ein Mitglied der Personalvertretung 
teil. Gegebenenfalls kommt noch ein/e weitere Mitarbeitende/r der Schulkindbetreuung dazu. 

Während des Gesprächs werden die Haltung der Bewerberin/des Bewerbers zum Thema Kindeswohl, 
sowie Vorerfahrungen zum präventiven, als auch intervenierenden Kinderschutz angesprochen. Dabei 
werden hypothetisch gefährdende Situationen und erforderliche Maßnahmen konkret erfragt. 

Weiterhin wird die Konzeption der Schulkindbetreuung und das Leitbild der Ingersheimer 
Kindertageseinrichtungen thematisiert und die Bedeutung des Kinderschutzes verdeutlicht. 
Abschließend erfolgt eine Information zur erforderlichen Vorlage eines erweiterten polizeilichen 
Führungszeugnisses und des Unterschreibens der Selbstverpflichtungserklärung bei Einstellung. 

Anhand dieser Maßnahmen treffen wir Vorkehrungen, nur geeignete Personen einzustellen, die sich zur 
Einhaltung des Kinderschutzes verpflichten.  

2.2 Umgang mit Führungszeugnissen 

Unabhängig von Stellenumfang, Aufgabengebiet und Anstellungsverhältnis müssen alle für unsere 
Kindertageseinrichtungen eingestellten Personen, sowie ehrenamtlich Tätige vor Arbeitsantritt ein 
erweitertes Führungszeugnis vorlegen, welches nicht älter als 3 Monate sein darf. Dieses 
Führungszeugnis wird in der Personalakte abgelegt und muss alle 5 Jahre erneuert werden. Das 
Personalamt der Gemeinde Ingersheim weist die Mitarbeitenden bei Fälligkeit darauf hin. 

2.3 Einarbeitung 

Vor Arbeitsbeginn führt die Leitung ein Erstinformationsgespräch, dabei werden Informationen zur 
Einarbeitung dem/der neuen Mitarbeitenden ausgehändigt. Bei Fragen werden weitere 
Besprechungstermine gefunden. 

Bereits am ersten Arbeitstag erhält der/die neue Mitarbeitende Informationen über das 
Kinderschutzkonzept, den Verhaltenskodex, sowie alle erforderlichen Belehrungen. Diese Themen 
werden durch die Einrichtungsleitung mit dem/der Mitarbeitenden im Detail besprochen. Dem/der 
neuen Mitarbeitenden steht die Leitung mit Unterstützung des Teams zur Seite. Diese machen sie mit 
dem Tagesablauf und den Räumlichkeiten vertraut und stehen für Fragen zur Verfügung. 

Innerhalb der Probezeit werden mit dem Mitarbeitenden drei Gespräche geführt, die den Prozess der 
Einarbeitung sicherstellen. Die ersten beiden Gespräche dienen der Reflexion in Bezug auf die Probezeit 
und der Klärung von aufkommenden Fragen, das Abschlussgespräch enthält die konkrete Rückmeldung 
zur Einarbeitungszeit und Weiterbeschäftigung.  

Über die gesamte Probezeit wird beobachtet, ob die Haltung des neuen Mitarbeitenden der Einhaltung 
des Kinderschutzes genügt oder ob ein grenzverletzendes oder gefährdendes Verhalten erkennbar ist. 
Aufgrund dieser Wahrnehmungen kann die Entscheidung getroffen werden, ob hinsichtlich des 
Kinderschutzes ein langfristiges Arbeitsverhältnis eingegangen wird. 

Die gesamte Phase der Einarbeitung wird gewährleistet durch die Leitung oder beauftragte 
Mitarbeitende. 
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2.4 Verhaltenskodex 

Ein Verhaltenskodex schafft für alle Mitarbeitenden, als auch für ehrenamtlich tätige Personen, klare 
Regeln zur Einhaltung des Kinderschutzes. Er dient dazu Handlungsweisen zu definieren und beschreibt 
wünschenswerte, grenzwertige, sowie inakzeptable Verhaltensweisen gegenüber Kindern.  

Der Verhaltenskodex wird regelmäßig in den Teams thematisiert und neuen Mitarbeitenden zu Beginn 
der Einarbeitung ausgehändigt. 

Inakzeptables Verhalten • Kinder schlagen 

• Kinder bestrafen 

• Kinder misshandeln 

• Zwang ausüben (bspw. zum Aufessen zwingen) 

• Die Intimsphäre der Kinder zu missachten  

• Kinder intim anfassen 

• Den Kindern Angst machen 

• Kinder vorführen 

• Das Nichtbeachten oder Ignorieren von Kindern 

• Kinder diskriminieren 

• Kinder bloßstellen 

• Kinder lächerlich machen 

• Kinder ungefragt auf den Schoß nehmen 

• Kinder verletzen (fest anpacken, am Arm ziehen, etc.) 

• Kinder ungefragt auf die Toilette begleiten 

• Abhängigkeiten schaffen 

• Abwertende, rassistische/ sexistische oder diskriminierende Sprache 

• Kinder schubsen 

• Kinder isolieren/fesseln/einsperren 

• Kinder schütteln 

• Das Vertrauen brechen 

• Bewusste Aufsichtspflichtverletzungen 

• Konstantes Fehlverhalten 

• Kinder küssen 

• Benachteiligung/Bevorzugung einzelner Kinder 

• Filme mit grenzverletzenden Inhalten Fotos von Kindern veröffentlichen 

• Medikamentenmissbrauch 

• Konsum von Drogen/Alkohol 

• Fotos mit dem privaten Handy 

Kritisches/grenzwertiges Verhalten 

(dieses Verhalten kann im Alltag 
passieren, muss aber reflektiert und 
verbessert werden) 

• Sozialer Ausschluss (vor die Tür setzen) 

• Kinder auslachen 

• Schadenfreude zeigen 

• Lächerliche, ironisch gemeinte Sprüche 

• Willkürlich Regeln ändern 

• Autoritäres Erwachsenenverhalten/Adultismus 

• Kinder nicht ausreden lassen 

• Geringe Wertschätzung zeigen 

• Vereinbarungen nicht einhalten 

• Bedürfnisse der Kinder ignorieren 

• Vor den Kindern über sie reden (auch mit Eltern/Mitarbeitenden) 

• Stigmatisieren 

• Ständiges Loben und Belohnen 

• (Bewusstes) Wegschauen 

• Keine Regeln festlegen oder einhalten (regelloses Haus) 

• Kinder anschnauzen 

• Kinder mit Kosenamen ansprechen 
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• Privaten Kontakt zu Kindern und deren Familien aufbauen 

Dieses Verhalten ist pädagogisch 
richtig – auch wenn es Kindern nicht 
immer gefällt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wertschätzender und verlässlicher Umgang mit den Kindern und Eltern 

• Transparentes und nachvollziehbares Verhalten gegenüber den Kindern 

• Kinder ernstnehmen 

• Nähe geht immer vom Kind aus 

• Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern 

• Grenzen setzen und einhalten  

• Kinder ermutigen eigene Grenzen zu setzen 

• Kinder beim Erkennen, Benennen und Einhalten von Regeln begleiten 

• Berufliche und private Kontakte trennen 

• Verlässliche Strukturen schaffen 

• Ressourcenorientiert arbeiten 

• Den Gefühlen der Kinder Raum geben 

• Trauer zulassen 

• Flexibilität (Themen spontan aufgreifen) 

• Regelkonform verhalten 

• Konsequent sein 

• Verständnisvoll sein 

• Empathie verbalisieren 

• Ausgeglichen und freundlich sein 

• Hilfe zur Selbsthilfe geben 

• Die Privatsphäre der Kinder achten 

• Kinder ernst nehmen 

• Konfliktlösung begleiten 

• Neustart in verfahrenen Situationen initiieren 

• Aufmerksam zuhören 

• Angemessenes Lob aussprechen 

• Vorbildliche und gewaltfreie Kommunikation 

• Die Integrität der Kinder achten 

• Authentisch sein 

• Unvoreingenommen, gerecht und fair sein 

• In die Selbstreflexion gehen 

• Den Kindern auf Augenhöhe begegnen 

• Impulse geben 

• Bei Fehlverhalten anderer Mitarbeitenden mit ihnen ins Gespräch gehen 

• Ablehnung der Kinder akzeptieren und nicht persönlich nehmen 

2.5 Fortbildungen 

Unsere Mitarbeitenden nehmen ein Mal jährlich an einem gemeinsamen pädagogischen Tag teil. Das 
bearbeitete Thema orientiert sich an momentanen Bedürfnissen zur Weiterentwicklung der 
Mitarbeitenden oder aktuellen Themen. Zusätzlich ist es individuell möglich zwei Tage im Jahr an einer 
weiteren Fortbildung teilzunehmen.  

Alle zwei Jahre findet die Erste-Hilfe-Schulung statt. 

2.6 Interne Kommunikation 

Unsere interne Kommunikation legt in Bezug auf den Kinderschutz alle Kommunikationsprozesse und -
strukturen innerhalb der Ingersheimer Kindertageseinrichtungen fest.  
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Dazu gehören: 

• die Informationsweitergabe, d.h. der Austausch über aktuelle Ereignisse, potenzielle 
Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen. 

• die Dokumentation, d.h. die Protokollierung von Beobachtungen, Verdachtsmomenten und 
Maßnahmen (und die Aufbewahrung nach Richtlinien des Datenschutzes).  

• Absprachen und Zuständigkeiten, d.h. klare Abläufe zur Meldung und Bearbeitung von 
Verdachtsfällen und Definition der Verantwortlichen/Ansprechpartner. 

• Teamkommunikation, d.h. Reflexion von pädagogischem Handeln in Hinblick auf Kinderschutz 
und regelmäßige Fallbesprechungen, Feedbackkultur, sowie jährliche Reflexion des 
Verhaltenskodex und der Potential- und Risikoanalyse. 

• Evaluation und Überprüfung, d.h. Anpassung des Kinderschutzkonzepts an aktuelle rechtliche 
Vorgaben und pädagogische Erkenntnisse (durch Gesamtleitung und Einrichtungsleitungen).  

2.7 Beschwerdemanagement für Mitarbeitende 

Beschwerden von Mitarbeitenden können sich an alle Akteure in und um die Einrichtung richten: Kinder, 
Eltern, Mitarbeitende, Leitung und Träger. Dabei geht es um Beschwerden, die sich auf die 
Arbeitsbedingungen beziehen, die das Verhalten anderer betreffen, oder persönliche Anliegen 
beinhalten (wie bspw. Weiterqualifikation, Fortbildung, etc.)10 

Alle Beschwerden werden ernst genommen und dokumentiert. Können diese im direkten Kontakt nicht 
zufriedenstellend behoben werden, werden weitere lösungsorientierte Gespräche mit allen Beteiligten 
und Verantwortlichen geplant und geführt.  

Ziel ist es, ein positives, fehlerfreundliches und offenes Arbeitsklima zu schaffen, in dem Kritik und 
Beschwerden wertneutral angenommen und gemeinsam bearbeitet und geklärt werden können. 

Welche Beschwerdestellen den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen: 
Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit ihre Beschwerden mündlich oder schriftlich vorzubringen, 
bei dem/der: 

• betreffenden Mitarbeitenden direkt 

• Leitung 

• Gesamtleitung 

• Personalrat 

• Träger 

Weitere Möglichkeiten, um Beschwerden vorzubringen: 

• Teamsitzungen 

• Mitarbeitergespräche 

• Gespräche zur Leistungsbeurteilung 

• Trägerbesuche in der Einrichtung 

 

10 Vgl. Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.: Arbeitshilfe zur Erstellung eines Leitfadens für 

Beschwerdemanagement für Kindertageseinrichtungen, 2015, Seite 20  
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3 Potential- und Risikoanalyse 

Anhand der Potential- und Risikoanalyse identifizieren wir potenzielle Gefährdungen in den 
Einrichtungen, welche gewaltvolles Verhalten begünstigen oder ermöglichen. Sie ist somit zentraler 
Bestandteil unserer Prävention.  

„Nur wenn Gefährdungen, Unsicherheiten und Risiken gemeinsam erkannt werden, können 
Maßnahmen der Prävention und Intervention […] greifen“.11  

Mit der Fragestellung: „Wann, wo und wie könnte es zu gewaltvollem Verhalten von Kindern kommen 
und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?“ legen wir mögliche Gefährdungen offen. Je höher die 
Wahrscheinlichkeit bewertet wird, desto dringender müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden. 

Analysiert werden: 

• Gefährdungen durch Situationen, wie z.B. Übergänge im Tagesablauf, das gemeinsame 
Mittagessen, Hausaufgaben bei den Ganztageskindern, Imbiss, Kleidungswechsel ...etc. 

• Gefährdungen durch räumliche Begebenheiten, wie z.B. Rückzugsräume für Kinder, 
Waschraum und Toiletten, Garderobenbereich, Nebenräume, Schulhofgelände …etc. 

• Gefährdungen in Bezug auf das Nähe- und Distanz-Verhalten, wie z.B. körperliche 
Zuwendungen, Erste-Hilfe-Maßnahmen, körpernahe Anleitung von Kindern...etc. 

• Gefährdungen struktureller Art, wie z.B. Personalausfälle, Überlastung, Betreuungsschlüssel, 
Randzeiten, etc. 

• Gefährdungen durch pädagogische Maßnahmen, wie z.B. Umgang mit Regelverletzungen, 
pädagogische Interventionen, Umgang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten, etc. 

• Gefährdungen durch Personen, wie z.B. Einsatz von Vertretungen, 
Praktikanten/Praktikantinnen, Ehrenamtlichen, etc. 

Die Potential- und Risikoanalysen werden aufgrund der unterschiedlichen Begebenheiten 
einrichtungsspezifisch erstellt (siehe Anhang 5, Seite 27 ff.) 

4 Intervention 

Gewaltvolles Verhalten gegenüber Kindern kann von unterschiedlichen Personen ausgehen.  

Mit unseren Interventionsplänen legen wir verbindliche Verfahren zum Vorgehen gegen 
Kindeswohlgefährdung fest. 

  

 

11 Schröer, Wolfgang et al.: Die Gefährdungsanalyse – das zentrale Element von Schutzkonzepten. Universität Hildesheim, 

Hochschule Landshut, 2015, S. 3 
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4.1 Maßnahmen nach § 47 SGB VIII Meldepflicht  

Wenn es in der Einrichtung zu Vorfällen gekommen ist, die das Wohl der Kinder beeinträchtigen, muss 
eine Meldung an den Träger und die Gesamtleitung erfolgen. Gegebenenfalls entscheidet der Träger ob 
eine Meldung nach §47 SGB an das Jugendamt erfolgt. Hierunter fallen nicht alltägliche, akute Ereignisse 
oder über einen gewissen Zeitraum anhaltende Entwicklungen in einer Einrichtung, die sich in 
erheblichem Maße auf das Wohl von Kindern und Jugendlichen auswirken bzw. auswirken können.“12 

Handlungsleitlinien für eine Meldung an das Landesjugendamt gemäß § 47 SGB VIII 

1. Erstmeldung (per Telefon/Fax oder E-Mail) 

➢ Was ist vorgefallen? Wann? Wo? Wer war beteiligt? 

➢ Welche Maßnahmen wurden sofort eingeleitet? (Abwehr von Gefahren?) 

2. Stellungnahme (zeitnah, ausführlich und schriftlich) 

➢ Personal mit Namen und beruflicher Qualifikation (laut Dienstplan tatsächlich anwesend, am Vorfall beteiligt) 

➢ Weitere am Vorfall Beteiligte und Beobachtende 

➢ Maßnahmen, die (durch Personal, Träger) sofort ergriffen wurden 

➢ Andere mit der Bearbeitung befasste Institutionen 

➢ Informationen des Trägers und der Sorgeberechtigten 

➢ Erforderliche ärztliche Untersuchungen bzw. Behandlungen 

➢ Pädagogische und gegebenenfalls therapeutische Bearbeitung des Ereignisses mit den Kindern 

3. Weitere Verfahrensschritte 

➢ Maßnahmen, die der Träger unmittelbar nach Kenntnisnahme ergriffen hat und noch ergreifen wird 

➢ Überlegungen zur Prävention: konzeptionelle und/oder strukturelle Änderungen 

➢ Notwendigkeit einer strafrechtlichen Überprüfung bzw. Anzeige 

➢ Arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen 

Abbildung Handlungsleitfaden13 

  

 

12 Sozialgesetzbuch (SGB): Achtes Buch. 2022, § 47 
13 Eigene Darstellung in Anlehnung an Maywald, 2022, S. 98 
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4.2 Interventionsplan bei Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeitende 
der Kindertageseinrichtungen 

Ablauf bei Vermutung einer Kindeswohlgefährdung durch ein übergriffiges, vernachlässigendes 
und/oder sexualisiertes Verhalten durch Fachkräfte/Mitarbeitende in der Einrichtung: 

 
Hinweise/Wahrnehmungen/Vorfälle/Vermutungen werden durch Kinder, Eltern, Mitarbeitende, o.ä. geschildert: 

• betroffenes Kind und dessen Äußerungen ernst nehmen, betroffenes Kind schützen 

• keine voreiligen Schlüsse oder unberechtigten Verdächtigungen äußern 

• aufmerksam beobachten 

• keine Suggestivfragen stellen 

 
 

Dokumentation aller Hinweise, Wahrnehmungen und Beobachtungen, sowie Information an Leitung/Träger und 

Meldepflicht gegenüber dem KVJS 

                                                                                                                                                                            
 

 
Hinweise auf Kindeswohlgefährdung 
bestätigen sich 

 

 
Kindeswohlgefährdung nicht 
ausgeschlossen 

 

 
Keine Hinweise auf 
Kindeswohlgefährdung 

 
 

 

• Arbeitsrechtliche und ggf. 
strafrechtliche Schritte 
einleiten 

• Hilfsangebote an die Eltern 
des betroffenen Kindes 

• Info an die Eltern 
 
 
 
 

 

 

 

• Freistellung des/der 
Beschuldigten oder Tätigkeit 
unter Aufsicht 

• Weiteres Vorgehen mit IEF 
und Fachberatung 
abstimmen 

• Vertiefte Prüfung nötig 

• Gespräche im Team und mit 
den Eltern 

• Schutzmaßnahmen für das 
Kind 

 
 

 

• Ende des Verfahrens 

• Rehabilitationsmaßnahmen 
beginnen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
Hinweise auf 
Kindeswohlgefährdung 
bestätigen sich 
 

 
Weitere Unklarheit 

 

 
Keine Hinweise auf 
Kindeswohlgefährdung 
 
 

 
 
 
 
 

  

  
Abwägung, ob weitere 
Aufklärung durch andere 
Stellen erfolgen soll 
(bspw. 
Staatsanwaltschaft) 
 

 

Abbildung Interventionsplan intern14 

 

14 Eigene Darstellung in Anlehnung an Landratsamt Esslingen: Rahmenschutzkonzept für Kindertageseinrichtungen, 2021,  

S. 19 
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4.3 Interventionsplan bei Kindeswohlgefährdung außerhalb der 
Kindertageseinrichtung nach §8a SGB VII 

Ablauf bei Vermutung einer Kindeswohlgefährdung außerhalb der Einrichtung (bspw. durch Verwandte, 
Bekannte, Angehörige, etc.): 

 
Hinweise/Wahrnehmungen/Vorfälle/Vermutungen werden geäußert oder festgestellt: 

• betroffenes Kind und dessen Äußerungen ernst nehmen, betroffenes Kind schützen 

• keine voreiligen Schlüsse oder unberechtigten Verdächtigungen äußern 

• vertrauensvoller Umgang mit Kind und Eltern 

• evtl. Eltern in die Einschätzung miteinbeziehen 

 
 

Dokumentation aller Hinweise, Wahrnehmungen und Beobachtungen, sowie Information an Leitung/Träger. 
Risikoeinschätzung anhand der Kindeswohlskala und Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft (IEF) 

                                                                                                                                                                            
 

 
Vermutung bestätigt sich 

 

 
Vermutung bleibt unklar 

 

 
Vermutung bestätigt sich nicht 

 
 

 

• Kindeswohlgefährdung wird 
mit Erziehungsberechtigten 
thematisiert 

• Verbindliche 
Vereinbarungen werden 
schriftlich getroffen 

• Hilfsangebote werden 
aufgezeigt 

• Durch weitere Beobachtung 
werden Wille und Fähigkeit 
zur Kooperation überprüft 

• Teambegleitung und 
unterstützende 
Maßnahmen 

Bei dringlicher 
Kindeswohlgefährdung: 

• Kind kann nicht nach Hause 
entlassen werden 

• Sozialen Dienst oder Polizei 
einschalten 

• Eltern müssen über diese 
Schritte informiert werden 

 

 

• Weiteres Vorgehen mit IEF, 
Leitung und Träger abklären 

• Kindeswohlgefährdung wird 
mit Erziehungsberechtigten 
thematisiert 

• Zielvereinbarungen werden 
mit den Eltern getroffen 

• Überprüfung ob Ziele erreicht 
wurden 

• Erneute Risikoeinschätzung, 
wenn Ziele nicht erreicht 
wurden. Ggf. Sozialen Dienst 
informieren 

                                                    
 

 

• Kind weiter beobachten 

• Evtl. neues Hinzuziehen 
einer IEF 

 

Abbildung Interventionsplan extern15 

 

 
15 Eigene Darstellung in Anlehnung an Landratsamt Esslingen: Rahmenschutzkonzept für Kindertageseinrichtungen, 2021,  
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Zur Einschätzung des Risikos einer Kindeswohlgefährdung wenden wir in den Ingersheimer 
Kindertageseinrichtungen die KiWo-Skala an: Bericht_KiWo_Skala-Kita.pdf (siehe Anhang 6, Seite 40 ff.) 

4.4 Interventionsplan bei Grenzverletzungen von Kindern an Kindern 

Ablauf bei Vermutung einer Kindeswohlgefährdung durch Kinder: 

 
Hinweise/Wahrnehmungen/Vorfälle/Vermutungen werden geäußert oder festgestellt: 

• betroffenes Kind und dessen Äußerungen ernst nehmen, es schützen und präventive Maßnahmen ergreifen 

• keine voreiligen Schlüsse oder unberechtigten Verdächtigungen äußern 

• vertrauensvoller Umgang mit den Kindern 

• beschuldigtes Kind nicht als Täter behandeln 

• keine Gespräche mit beiden Kindern gemeinsam, sondern nur einzeln 

• Eltern informieren 

 
 

Dokumentation aller Hinweise, Wahrnehmungen und Beobachtungen, sowie Information an Leitung/Träger. 
Hinzuziehen einer insoweit erfahrenen Fachkraft (IEF) und Meldepflicht gegenüber dem KVJS 

                                                                                                                                                                            
 

 
Vermutung bestätigt sich 

 

 
Vermutung bleibt unklar 

 

 
Vermutung bestätigt sich nicht 

 
 

 

• Weiteres Vorgehen mit 
Leitung, Träger Team und 
IEF abstimmen 

• Schutzmaßnahmen für das 
betroffene Kind ergreifen 

• Konsequente pädagogische 
Maßnahmen für das 
übergriffige Kind 

• Gespräche mit den 
beteiligten Eltern und 
Hilfsangebote vorstellen 

• Klare Regeln mit der 
Kindergruppe thematisieren 

• Gezielte Angebote zum 
Thema mit den Kindern 
durchführen 

• Risikoanalyse überprüfen 

• Prüfen, inwieweit der 
Vorfall mit der Elternschaft 
besprochen werden soll 

 

• Betroffene Kinder schützen 

• Pädagogische Maßnahmen 
ergreifen 

• Kinder beobachten und 
begleiten                                                    

 

 

• Kinder weiter beobachten 
und dokumentieren 

 
 

Abbildung Interventionsplan Übergriffe durch Kinder16 

 

S. 18 
16 Eigene Darstellung in Anlehnung an Landratsamt Esslingen: Rahmenschutzkonzept für Kindertageseinrichtungen, 2021,  

https://www.kvjs.de/fileadmin/publikationen/jugend/Bericht_KiWo_Skala-Kita.pdf
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5 Schlussbemerkung 

5.1 Elternbeteiligung/- Information 

Unser Kinderschutzkonzept ist für Eltern und Interessierte auf der Homepage der Gemeinde Ingersheim  
und der Schillerschule veröffentlicht. Außerdem ist es in unserer Kita-App einsehbar.  

Jährlich werden die Eltern am ersten Elternabend im Kindergartenjahr auf das Kinderschutzkonzept 
hingewiesen und erhalten auf Wunsch ein Exemplar zum Ausleihen. Bei unserem Erstelternabend wird 
das Thema Kinderschutz thematisiert und mit den neuen Eltern besprochen.  

Eltern und Elternbeirat dürfen gerne Anmerkungen und Anregungen zu Ergänzungen äußern. 

Weiterhin sind die Eltern darüber informiert, dass das Kinderschutzkonzept als Pflichtlektüre für neue 
Mitarbeitenden zu verstehen ist. 

5.2 Selbstverpflichtungserklärung 

Die Selbstverpflichtungserklärung muss von den Mitarbeitenden unserer Kindertageseinrichtungen, 

sowie ehrenamtlich Tätigen, vor Tätigkeitsbeginn unterschrieben werden und wird in der Personalakte 

abgelegt. Sie verpflichtet dazu, das Wohl und den Schutz der aufgenommenen Kinder in den 

Einrichtungen zu gewährleisten:  

Ich verpflichte mich zu folgenden Grundsätzen: 

1. Ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um Kinder in unseren Einrichtungen vor 
körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt zu schützen. 

2. Ich beachte die gesetzlichen Vorschriften. 
3. Ich verzichte auf verbal und nonverbal abwertendes Verhalten und beziehe aktiv Stellung gegen 

gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten. 
4. Ich wahre die Intimsphäre der mir anvertrauten Kinder und respektiere ihre persönlichen 

Grenzen. Das Bedürfnis nach Nähe geht ausschließlich vom Kind aus. Ich gehe professionell mit 
Nähe und Distanz um. 

5. Mit privaten Kontakten zu den betreuten Kindern und ihren Familien gehe ich 
verantwortungsvoll und pflichtbewusst um. 

6. Ich nehme Grenzüberschreitungen gegenüber Kindern durch andere Mitarbeitende bewusst 
wahr und spreche meine Wahrnehmung unmittelbar bei den Beteiligten offen an. Bei schweren 
oder wiederholten Grenzverletzungen informiere ich die Einrichtungsleitung, bzw. den Träger 
der Einrichtung. Dies ist weder illoyal noch unkollegial. Vielmehr ist es ein wesentlicher Schritt, 
KollegInnen frühzeitig zu helfen und Kinder zu schützen. 

7. Mir ist es bewusst, dass es ein Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern, sowie 
zwischen den Mitarbeitenden gibt. Mit der mir übertragenen Verantwortung gehe ich sorgsam 
um und missbrauche meine Position nicht. 

 

S. 20 
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8. Ich achte auf Anzeichen der Vernachlässigung oder Gewalt bei Kindern. Ich informiere bei 

Verdacht die Einrichtungsleitung, die ein Kinderschutzverfahren nach § 8a SGB VIII einleitet. 
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Anhang 

Anhang 1: Ablaufschema Beschwerdebearbeitung 

 
 
 

Eingang einer Beschwerde 
 

 
 

 Beschwerdeeingang wird 
protokolliert 

 

 

 Bearbeitung 
(wenn andere Person zuständig: 
Bearbeitung an Zuständigen  
weitergeben) und Info an 

                 Leitung                     

 

Sofortige Abhilfe 

 

   Sofortige Abhilfe nicht möglich 

 

Rückmeldung an Beschwerdeführenden 
 

 Beschwerde bearbeiten: 

• Leitung einschalten, 

• Evtl. andere Mitarbeitende 
hinzuziehen, 

• Rückmeldung an 
Beschwerdeführenden bzgl. vsl. 
Bearbeitungszeit 

                           

Ende und Protokollablage 

 

 

 

 

   Abhilfe möglich 
 

 Keine Abhilfe möglich 
 

   Rückmeldung an 
Beschwerdeführenden 

 

 • Gesamtleitung 
einschalten, 

• Rückmeldung an 
Beschwerdeführenden 
bzgl. voraussichtlicher 
Bearbeitungszeit 

 

Ende und Protokollablage 

 

 

     Weiterhin keine Abhilfe 
möglich 

 
     • Ggf. Information an 

weitere Stellen 

• Stellungnahme an 
Beschwerdeführenden 

 
  Ende und Protokollablage 
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Anhang 2: Beschwerdeprotokoll 17 
Datum/Uhrzeit: 

Beschwerdeempfänger:                     

Beschwerdeführer:                                                                                                                                              anonym 

Beschwerdeadressat: 

 Erstbeschwerde                          Folgebeschwerde 

Eingang:            direkt                       über  Mitarbeiter/in    

 Gesamtleitung       

 Träger                    

 Leitung/stellv. Leitung 

 Elternvertreter 

 Sonstige: 

Medium:  persönlich             telefonisch              Brief             Email 

Beschwerdebereich:  Konzeption            Päd. Arbeit                Hygiene 

  Aufsicht  Sicherheit  Elternarbeit 

  Mitarbeiter  Organisatorisches  Sonstiges: 

Sachverhalt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 In Anlehnung an Caritasverband für das Bistum Magdeburg e.V.: Arbeitshilfe zur Erstellung eines Leitfadens für 

Beschwerdemanagement für Kindertageseinrichtungen 
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Klärungsprozess mit: 

 Mitarbeiter/in: 

 Team 

 Leitung/stv. Leitung 

 Gesamtleitung 

 Träger 

 Elternvertreter 

 Eltern 

 Kind 

 Sonstige: 

 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Datum: 

Ergebnisprotokoll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinbarungen mit dem Beschwerdeführenden: 

Vereinbarungen intern/extern: 

 Kein Abschluss (Begründung) 

Rückmeldung  persönlich    telefonisch    Email    Brief                 am: 

Datum und Unterschrift: 
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Anhang 3: Zugelassene „insoweit erfahrene Fachkräfte“ (IEF)  

Die laufend aktualisierte Liste für den Landkreis: www.landkreis-ludwigsburg.de/de/soziales-jugend-
familie/kinder-jugendliche/koordination-kinderschutz/  

 

 

http://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/soziales-jugend-familie/kinder-jugendliche/koordination-kinderschutz/
http://www.landkreis-ludwigsburg.de/de/soziales-jugend-familie/kinder-jugendliche/koordination-kinderschutz/
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Anhang 4: Ansprechpartner im Sonderpädagogischen Dienst 

 
Kontaktadressen der Sonderpädagogischen Dienste des Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums (SBBZ) mit Zuständigkeit für Ingersheim: 

SBBZ Förderschwerpunkt Lernen 

 

Gustav-Schönleberschule 
Weimarer Weg 33, 74321 Bietigheim-Bissingen 
07142 912870 
poststelle@foerderschule.bi.schule.bwl.de 

SBBZ Förderschwerpunkt Sprache 

 

Fröbelschule 
Fröbelstraße 26, 71634 Ludwigsburg 
07141 796940 
poststelle@froebelschule-lbg.de 

SBBZ Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung 

Zuffenhauser  
Straße 24, 70825 Korntal 
0711 8308250 
info@johannes-kullen-schule.de 

SBBZ Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung 

Schule Gröninger Weg 
Gröninger Weg 18, 74321 Bietigheim-Bissingen 
07142 64683 
verwaltung@sgw.lb.schule-bw.de 

SBBZ Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung 

August-Hermann-Werner-Schule 
Elisabeth-Kallenberg-Platz 4, 71706 Markgröningen 
07145 93509-0 
sopaeddienstahws@sbbzint-mark.kv.bwl.de 

SBBZ Förderschwerpunkt Sehen Ernst-Abbe-Schule 
Rotweg 127, 70437 Stuttgart 
0711 21660315 
ernst-abbe-schule@stuttgart.de 

Nikolauspflege 
Am Kräherwald 271, 70193 Stuttgart 
0711 6564220 
beratung.schule@nikolauspflege.de 

SBBZ Förderschwerpunkt Hören Lindenparkschule 
Lachmannstraße 2-12, 74076 Heilbronn 
07131 9469405 
schek@lindenparkschule.de 

 

mailto:poststelle@foerderschule.bi.schule.bwl.de
mailto:poststelle@froebelschule-lbg.de
mailto:info@johannes-kullen-schule.de
mailto:verwaltung@sgw.lb.schule-bw.de
mailto:sopaeddienstahws@sbbzint-mark.kv.bwl.de
mailto:ernst-abbe-schule@stuttgart.de
mailto:beratung.schule@nikolauspflege.de
mailto:schek@lindenparkschule.de
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Anhang 5: Potential- und Risikoanalyse 

Anhang 5.1: Potential und Risikoanalyse Schulkindbetreuung 

Vorgehensweise bei der Analyse: 
1. Einschätzung des Risikos einer Kindeswohlgefährdung in allen Bereichen der Einrichtung nach 

dem Ampelsystem (rot= hohes Risiko, gelb= mittleres/mögliches Risiko, grün= kein Risiko 
vorhanden) 

2. Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen, das Risiko auszuschließen, bzw. zu minimieren 
3. Jährliche erneute Überprüfung 

Arbeitsfeldspezifische Risikobereiche Risiko Ein- 

schätzung 

Risikofaktoren Räumlichkeiten 

Außengelände 

Rückzugsräume der Kinder auf dem 

Schulhofgelände 

Schlecht einsehbare Stellen vorhanden 

(Gebüsche, verschiedene Bäume) und großes Gelände. 

    

Getroffene Maßnahmen: 

- Die Aufsichtspersonen verteilen sich auf dem Schulhof 

(keine Grüppchenbildung) und haben die 

entsprechenden Bereiche im Blick. 

Zugänge oder Einsichten von 

tatgeneigten Personen zur Einrichtung. 

(offene Fensterfronten, ...) 

Offene Fensterfronten  

Getroffene Maßnahmen: 

- Die Kinder gehen zum Umziehen in die blickgeschützten 

Toiletten oder einen nicht einsehbaren Nebenraum. 

Bäume zum Klettern nutzen Dies ist auf dem gesamten Außengelände untersagt.  

Tischkicker oberer Schulhof Wird nur mit Aufsicht erlaubt.  

Springseilnutzung Die Kinder dürfen Springseile nur unter direkter Aufsicht am 

Klettergerüst zum Spinnennetzbau nutzen. Im sonstigen 

Außengelände ist die Nutzung der Springseile untersagt. 

 

Offene Zugangswege Außengelände könnte von den Kindern verlassen werden. 

Unbefugte Personen können das Gelände betreten. 
 

Getroffene Maßnahmen:    

- Aufsicht durch die Fachkräfte 

- Wir behalten das Schulgelände im Auge, wer sich dort 

aufhält. Falls nötig machen wir von unserem Hausrecht 

Gebrauch und verweisen die Personen des 

Schulgeländes. (Schild mit Schulhofnutzung vorhanden) 

Innenräume allgemein 

Küchenbereich/Büro Kinder halten sich nur mit Betreuungspersonen zusammen dort 

auf. 

 

Bewegungsraum DG Raum ist einsehbar und wird nur unter Aufsicht der 

Betreuungspersonen genutzt.  Die Fenster sind abschließbar. 

 

Leseecke Nicht einsehbarer Bereich, wenn das Tipi aufgebaut und 

geschlossen ist. Übergriffe unter Kindern sind möglich. 
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Arbeitsfeldspezifische Risikobereiche Risiko Ein- 

schätzung 

Getroffene Maßnahmen:  

- Stichprobenartige Kontrollen und Konstellationen 

beachten. 

- Beobachtung der Nutzung. 

- Im Team die Raumregeln thematisieren und 

reflektieren. 

 

Nebenraum UG und Nutzung des 

leeren Gruppenraumes im Neubau am 

Nachmittag 

Grenzüberschreitungen von Kindern sind unbemerkt möglich.  

Getroffene Maßnahmen:      

- Stichprobenartige, regelmäßige Kontrollen. 

- Konstellation der nutzenden Kinder beachten. 

- Im Schulkindalter ist die „Entdeckerphase“ des 

anderen/gleichen Geschlechts von der Entwicklung her 

abgeschlossen. Es  geht vorrangig um erstes verliebt 

sein. 

Höhlenbau Grenzüberschreitungen oder Übergriffe durch andere Kinder sind 

möglich. 

 

Getroffene Maßnahmen:      

- Spielbereich wird nur geöffnet, wenn sich eine 

Aufsichtsperson in Hörweite aufhält. 

- Konstellation der Kinder beachten. 

- Stichprobenartige Kontrollen. 

- Die „Entdeckerphase“ ist im Schulkindalter 

abgeschlossen. 

Risikofaktoren Schlüsselsituationen  

Kinder kommen vor/ nach der Schule Der Tagesablauf läuft während der Woche in ähnlichen Mustern 

ab. Die Kinder werden über Listen erfasst. Fehlende Kinder 

werden gesucht / Anruf zuhause. Abwesenheitsmeldungen sind 

über die KITA-App täglich bis 12.00 Uhr möglich. 

 

Vesper Die Kinder vespern gemeinsam mit einer Aufsichtsperson während 

der Schulzeit, wenn die anderen Kinder der Gruppe in die Mensa 

gehen. 

In der Ferienbetreuung wird eine gemeinsame Frühstückszeit um 

9.00 Uhr gelebt.  

 

Warmes Mittagessen in der Mensa Die Kinder gehen nach dem Schichtplan mit ihren 

Betreuungskräften in die Mensa. Haben sie noch Termine oder 

müssen zum Bus, können sie, nach Absprache, auch früher zum 

Mittagessen kommen. Sie können ihren Sitzplatz frei wählen. 

 

Freies Spielen und Lernen Freie Wahl von Spielpartner, Spielort, Spieldauer, Spielmaterial im 

Rahmen der Freispielzeit und der zur Verfügung stehenden 

Räume. 

 

Risikofaktoren Pädagogisches Konzept z.B. 

Kinder mit herausforderndem 

Verhalten 

Getroffene Maßnahmen:          
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Strukturelle Risikobereiche Risiko Ein-

schätzung 

Risikofaktoren Rahmenbedingungen und Personal  

Personalwechsel besonders ausgeprägt 

in der Ferienbetreuung 

Getroffene Maßnahmen:     

- Übergabezeit ist täglich eingeplant. So können Vorfälle 

und Informationen vom Morgenteam an das 

nachfolgende Übernahmeteam transparent 

kommuniziert werden. 

 

Einsatz von Vertretungen  Werden nur unterstützend eingesetzt und in Anwesenheit von 

einer Person des Stammteams 

 

 Verantwortungsübertragung auf       

 PraktikantInnen 

PraktikantInnen in Ausbildung (z.B. PIA) wird nur in Anwesenheit 

von Fachkräften und nach Absprache Verantwortung übertragen. 

SchulrpraktikantInnen wird keine Verantwortung übertragen. 

 

Weitere strukturelle Risikofaktoren z.B. 

Zugänge von tatgeneigten Personen (als 

haupt- oder ehrenamtliche 

Mitarbeitende) 

Vorbeugung durch Thematisierung des Kinderschutzes, 

Einstellungsverfahren, Selbstverpflichtung und Klarstellung, dass 

ehrenamtlich tätige Personen nicht mit Kindern alleine tätig sein 

dürfen. 

 

Klarheit in den Zuständigkeiten und 

Kompetenzen 

Zuständigkeiten sind abgesprochen und werden im Team 

reflektiert. 

 

Beschwerdemöglichkeiten für Eltern,  

Mitarbeitende und Kinder 

Sind im Beschwerdemanagement festgelegt.  

 

 

 

 

 

Arbeitsfeldspezifische Risikobereiche Risiko Ein- 

schätzung 

- Vereinbarung, in überfordernden Situationen, über 

persönliche Rückmeldung, Hilfe holen und/oder nach 

Absprache aus der Situation heraus gehen.. 

- Fortbildungen zur Thematik werden besucht. 

Thematisierung am pädagogischen Tag. 

Sind Standards, Regeln und 

Absprachen, die Kinder begrenzen, 

notwendig und sinnvoll? 

Regeln gelten im Sinne der Aufsichtspflicht und des 

Kinderschutzes. Sie werden mit den Kindern erarbeitet, 

kommuniziert und sind nachvollziehbar. 

 

Umgang mit Übertretungen von Regeln Werden innerhalb der Teamsitzung immer wieder reflektiert und 

mit den Kindern in der Kinderkonferenz oder in Einzelgesprächen 

in unserem Büro besprochen. 

 

Ausflüge, -Outdooraktivitäten, 

Waldtage/-wochen 

Ausreichende Aufsicht durch genügend Betreuungskräfte ist 

gesichert, Kenntnisse über örtliche Begebenheiten sind vorhanden 

und kommuniziert. 

 

Gestaltung von Transportsituationen Ausschließlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  

Gleichbehandlung aller Kinder und 

Eltern  

Eine inklusive Grundhaltung ist konzeptionell verankert.  
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Risikobereich Haltung und Aufgaben des 

Trägers 

Risiko Ein-

schätzung 

Risikofaktoren Schutzkonzept allgemein, z.B. 

Rolle des Trägers beim Thema 

Kinderschutz  

 

Der Träger wird im Falle einer Kindeswohlgefährdung von den 

Einrichtungen umgehend informiert. 

Es besteht ein enger Austausch zwischen Leitungen und 

Gesamtleitung. 

 

Sicherstellung, dass Fachwissen der 

Mitarbeitenden vorhanden ist durch den 

Träger.  

Fortbildungen werden individuell ermöglicht. Pädagogische 

Tage mit allen Mitarbeitenden zählen zum Standard. 

Methodische und fachliche Kompetenzen sollen gesichert und 

weiterentwickelt werden. 

 

Risikofaktoren Einrichtungskultur z.B. 

Aufbau des Gesamtsystems (Hierarchie, 

autoritär oder laissez faire) 

Es besteht eine flache hierarchische Struktur. Aufgaben 

werden delegiert und Fragen sind bei Unklarheiten möglich. 

Die Mitarbeitenden sind gleichwertig und unterstützen sich 

gegenseitig.  

Die Transparenz wer, was, warum tut, ist vorhanden. 

 

Führungsverständnis von Träger/Leitung  Gute Zusammenarbeit und Austausch wichtiger 

Informationen.  

 

Qualität der Kommunikationswege Schnelle Wege und Erreichbarkeit durch Email, Telefon, 

WhatsApp.  

 

Verhaltenskodex Ist erarbeitet und kommuniziert. Neue Mitarbeitende werden 

informiert. 

 

Umgang mit Fehlern, Fehlerfreundlichkeit Selbstreflexion und Reflexion im Team wird gelebt. Ein 

positiver Umgang mit Fehlern ist Grundlage.      

 

Streitkultur Unterschiedliche Meinungen sind ausdrücklich  

erwünscht und werden ausgetauscht. 

Entscheidungen des Teams werden, wenn möglich, 

mehrheitlich und demokratisch getroffen. 

 

Risikofaktoren Fallbearbeitung z.B. 

Verantwortungsübernahme von Träger 

und Leitung bei Informationen über 

Schwierigkeiten  

Absprachen zwischen Leitung und Träger finden regelmäßig 

statt und Verantwortlichkeiten sind geklärt.  

 

Mitarbeitende mit Befürchtungen 

hinsichtlich Kindeswohlgefährdungen 

fühlen sind nicht allein gelassen 

Die Selbstverpflichtungserklärung legt fest, dass vermutete 

Kindeswohlgefährdungen immer mitgeteilt werden können 

und müssen. Die Verfahrensabläufe und Maßnahmen bei 

(vermuteter) Kindeswohlgefährdung sind festgelegt und den 

Mitarbeitenden bekannt. 

 

Regelungen zum Datenschutz Sensible Daten werden in einem verschlossenen Schrank 

aufbewahrt.  

Alle Mitarbeitenden sind über ihre Schweigepflicht 

informiert. 

 

Regelungen für die Dokumentation Dokumentationen sind festgelegt und Teil der 

Verfahrensabläufe. Den Mitarbeitenden ist ihre 

Dokumentationspflicht bekannt. 

 

Wissen des Trägers zu arbeitsrechtlichen 

Maßnahmen 

Ist vorhanden und wird ggf. umgesetzt.  
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Anhang 6: Dokumentationsbogen bei Kindeswohlgefährdung durch 
Mitarbeitende der Kindertageseinrichtungen 

Datum/Uhrzeit des Vorfalls: 

Dokumentiert von:                     

Informiert wurde: 

Beteiligte Person:                           

Weitere am Vorfall Beteiligten:                                                                                                        

Hinweis/Beobachtung (detaillierte Schilderung): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sichtbare Verletzungen: 

 erstmalige Situation                          Wiederholung/Steigerung 

Sofort ergriffene Maßnahmen: 

Weitere Maßnahmen (Gespräche, Meldungen, Unterstützungsangebote): 

  

Geplante weitere Vorgehensweise: 
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Datum und Unterschrift: 
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Entwickelt im Auftrag des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg 

Anhang 7: KiWo-Skala Schulkind 

 

KiWo-Skala Schulkind 

[Version 2014] 

Einschätzskala zur Kindeswohlgefährdung für Kinder im Schulkindalter gemäß §8a SGB VIII 

Entwickelt von der Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (FVM), federführend Heike 
Schiller im Auftrag des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg 

Datenschutz beachten 

Vor Anwendung der KiWo-Skala Schulkind wird das Lesen des Manuals dringend empfohlen. Die 
Benutzung von Teil C ist zwingend erforderlich. 

 

 

 

Zu den in der Skala verwendeten Begriffen wie „häufig“, „extrem“ oder „wiederholt“ etc. müssen im Manual 
zur KiWo-Skala Schulkind  (Teil C) präzisierende Informationen nachgelesen werden. 

Tageseinrichtung  
  

   

Fachkraft/Fachkräfte   
  

Datum  
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Entwickelt im Auftrag des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg 
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Entwickelt im Auftrag des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg 
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Entwickelt im Auftrag des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg 
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Entwickelt im Auftrag des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg 
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Entwickelt im Auftrag des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg 

 


